
Änderungsantrag 2 zu  
Antrag 2 – Satzungsänderung §14 Reform der Frauenvollversammlung 
 
§ 14 (3) Satz 4 wird folgendermaßen geändert und ergänzt: 
 
Die verbleibenden Mandate werden entsprechend der Anzahl der weiblichen* 
Mitglieder an die Bezirksgruppen und Abteilungen vergeben, indem die Anzahl ihrer 
weiblichen* Mitglieder mit der Zahl der verbleibenden Mandate multipliziert und durch 
die Gesamtzahl der weiblichen* Mitglieder des Landesverbandes dividiert wird. 
 
 
Begründung: 
Die Delegierten für die Frauen*Konferenz repräsentieren ja die Frauen* ihrer 
Gliederung. Die Anzahl der Delegierten sollte daher in Relation zur Anzahl der 
jeweils wahlberechtigten Frauen stehen.  
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